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Insektizideinsatz im Ferienflieger:  
Welche Ansprüche hat der Passagier? 

 
Burkhard Tamm 

 
 

Zusammenfassung 
So mancher Passagier wundert sich vor dem Rückflug aus fernen Ländern, dass das 
Flugpersonal vor Abflug und lediglich nach einer kurzer Ankündigung unerwartet ein 
Insektizid über die Köpfe der Passagiere hinweg versprüht, ohne dass diese sich – 
beispielsweise durch eine Atemmaske – dagegen schützen können.  
Wer zum ersten Mal eine Fernreise gebucht hat, ist in aller Regel mehr als über-
rascht,  nun plötzlich vor dem Rückflug aus dem Urlaubsland von einem Mittel einge-
nebelt zu werden, dessen Namen, Wirkung und Risiko er nicht kennt und das nach 
den Angaben des Flugpersonals angeblich in keiner Weise gesundheitsschädlich ist. 
Denn keine oder zumindest kaum eine Airline weist ihre Passagiere bereits vor der 
Buchung auf die Anwendung dieses im Fachjargon „Blocks-Away-Method“ genann-
ten Verfahrens und etwaige Risiken hin. Es fragt sich, welche Rechte dem Passagier 
gegen die Airline im Zusammenhang mit dieser sog. „Desinsektion“ zustehen. 
Am 04.12.2008 entschied das Amtsgericht Frankfurt am Main in einem vom Autoren 
geführten Verfahren gegen eine große Airline über Auskunftsansprüche eines Pas-
sagiers. Das Urteil ist nach Kenntnis des Autoren deutschlandweit das erste über-
haupt zu dieser Fragestellung. Zur Hälfte wurde der Klage stattgegeben, im übrigen 
wurde sie zurückgewiesen.  
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